
Pflicht zum "privaten" Abrufen der dienstlichen E-
Mail
Beitrag von „Morse“ vom 18. März 2020 14:28

Zitat von Meerschwein Nele

Folgende Situation. Ich stehe als Lehrer auf der Straße vor der Schule und sehe, dass
es da im Obergeschoss brennt. Fange ich an zu diskutieren, ob ich dazu verpflichtet
werden kann, mein Privathändy für den Notruf zu verwenden, weil es ist ja eine
dienstliche Tätigkeit?

MEINE ANTWORT KENNT IHR!!111elfelf
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